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A 1LLL,8 ge 

der A bgeord):1et en Dr. FIEDLER, tf ~'1."'t 
und Genossen 
an den Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indstrie 
betreffend Regelung von Fußgängerzonen in der straßenverkehrsordnung 

Der Begriff "Fußgängerzonen ist \'-leder in der straßenverkehrsordnung 
noch in den Landesgesetzen verankert. Gesetzlich gibt es die 
Fußgängerz()ne demnach gar nicht. ,Jeder PaSsliat, der die .Fahrbahnen 
der Fußgängerzonen nicht auf dem kürzesten Weg quert, sondern 
darauf einherschlendert, könnte laut "Kurie:r" vom 6.201972 von 
Rechts wegen bestraft werden. Dies bedeutet in der Praxis, daß 
auf den Fahrbahnen in den J?uJ3gängerzo:nen das Fahren Z\'lar kraft 
Verordnung verboten, jedoch das Gehen mangels ausdrücklicher ge
setzlicher Regelung deshalb aber noch nicht erlaubt ist .. 

Da die unterfertigten Abgeordneten diesen Zustand für unbefriedigend 
halten, richten sie an dün Eundesm.iniste1.~ für Hande.L~ Gewerbe und 
Industrie folgende 

Anfrage: 

1) Sind sie bereit, dem Nationalrat ehebaldigst eine Regierungsvor
lage zuzuleiten, wonach lI}yußgängerzonen l1 in der straßenverkehrs
ordnung verankert werden? 

2) vlenn ja, bis\'"länn werden Sie diese Vorlage dem Hohen Hause vor
legen? 

3) Vlenn nein, ,!;laS ist die Ursache für Ihre ablehnende ~al tung? 
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